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Alle Fragen zu den Themen dieser Ausgabe beantwortet unsere Kanzlei 
sehr gerne.

Hinweis: Zur leichteren Lesbarkeit wurde auf Gender-Markierungen ver-
zichtet. Alle Texte sind als divers zu verstehen.

Inhalt dieser Ausgabe:

Umsatzsteuer

Nur mehr 4,9% Umsatzsteuer auf 
Lebensmittel
Per 1. Juli wird die Mehrwertsteuer auf bestimmte Lebensmittel von bisher 10% auf 4,9% abgesenkt. Die 
Politik verfolgt als Ziel die Entlastung der Endverbraucher. Lesen Sie hier einige sachlich orientierte Ar-
gumente zu dieser Maßnahme.

Zwischenzeitlich dürfte allgemein bekannt sein, dass der 
unrunde Steuersatz von 4,9% durch EU-Vorgaben verursacht 
ist, weil besondere Steuersätze eben eine fünf-Prozent-Grenze 
nicht erreichen dürfen.

Die Mehrwertsteuersenkung betrifft nicht sämtliche Lebens-
mittel, sondern nur Grundnahrungsmittel. Ein Problemfeld 
betrifft die Definition, welche Stoffe als Grundnahrungs-
mittel zu verstehen sind. Zu dieser Frage greift man auf 
einen Warenkatalog aus dem Zollrecht zurück, die sog KN 
(Kombinierte Nomenklatur). So wird es ab Juli eine eigene 
„Beilage“ zum Umsatzsteuergesetz geben, dort werden die 
Grundnahrungsmittel aufgezählt und jeweils auf die Positi-
onsnummern bzw Unterpositionen der KN verwiesen. Der 
neue Steuersatz kommt im Ergebnis nur für jene Waren zur 
Anwendung, die exakt in der jeweiligen Position der KN 
aufgezählt sind.

Das führt zB zum Ergebnis, dass zB Semmel, Mohnflesserl 
oder Salzstangerl nur dann dem Satz von 4,9% unterliegen, 
wenn sie keinen Zusatz von Honig, Eiern, Käse oder Früchten 
enthalten oder mit anderen Lebensmitteln, wie zB bei Wurst-
semmeln, kombiniert werden. Anderes Beispiel: Milch ist 
begünstigt, sobald Zucker dabei ist aber nicht mehr. Joghurt 
hingegen wird wohl immer begünstigt sein, unabhängig ob 
Aromen, Zucker oder Früchte, Schokolade oder Gewürze 
zugesetzt werden. Der Grundsatz der Einheitlichkeit einer 
Leistung wird für diese neue Steuersatzfrage leider aufge-
geben, weil plötzlich untergeordnete Nebenstoffe darüber 
entscheiden, welcher Steuersatz zur Anwendung kommt. 
So werden künftig Butter-Semmeln anders behandelt als 
mit Margarine bestrichene Semmeln. Die Verwendung von 
Weizenmehl oder Roggenmehl entscheidet auch über den 
Steuersatz.

Steuerbegünstigt werden soll die bloße Warenlieferung, nicht 

Neue Betrugsmasche:
Hat Ihre digitale Unterschrift 
ein Ablaufdatum?

ab Seite 2

hingegen Restaurationsumsätze. In der Praxis wird es daher 
bedeutsam sein, ob die Lebensmittel mitgenommen werden 
(take-away) oder zB an einem bereitgestellten Stehtisch im 
Geschäft verzehrt werden.

Die Senkung der MWSt auf Grundnahrungsmittel kostet 
den Fiskus jährlich rund 400 Mio. Und weil der Finanzmi-
nister auf diese Einnahmen nicht verzichten kann, müssen 
Maßnahmen zur Gegenfinanzierung (also neue Steuern) 
eingeführt werden, um das Budgetloch zu stopfen. Zu 
diesem Zweck arbeitet das Finanzministerium gerade an 
der Einführung einer Plastikabgabe und einer Paketabgabe, 
Details dazu sind bis zum Redaktionsschluss noch nicht 
bekannt. In Summe muss die Entlastung aber durch zusätz-
liche Belastungen „neutralisiert“ werden. 

Und für alle von dieser Maßnahme betroffenen Unternehmen 
kommen weitere administrative Mehraufwendungen zu: Die 
gesamte Warenwirtschaft muss so umgestellt werden, dass 
die Inhaltsstoffe/Bestandteile aller Waren bekannt sind, um 
die MWSt richtig zu berechnen. Und die Registrierkassen 
müssen auch noch umgestellt werden …

Umsatzsteuer:
Übersicht zu Meldepflichten
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Alle Fragen zu den Themen dieser Ausgabe beantwortet unsere Kanzlei 
sehr gerne.

Inhalt dieser Ausgabe:

•  Bildungsfreibetrag und Bildungsprämie 

Haben Sie ohnedies vor, Ihre Mitarbeiter zu schulen und lässt 
es die vorweihnachtliche Zeitknappheit auch zu, dann haben 
Sie verschiedene Möglichkeiten, steuerliche Begünstigungen 
in Anspruch zu nehmen: Wer sich einer „vom Arbeitgeber 
verschiedenen Aus- und Fortbildungseinrichtung“ (zB WIFI) 
bedient, kann seit einigen Jahren wahlweise von den Auf-
wendungen einen gewinnmindernden Freibetrag von 20% 
geltend machen oder eine Gutschrift (= Prämie) in Höhe von 
6% am Abgabenkonto als Bildungsprämie lukrieren. Grund-
lage für die Berechnung sind jeweils Aufwendungen (Ausga-
ben), die unmittelbar Aus- oder Fortbildungsmaßnahmen 
betreffen, die im betrieblichen Interesse für Arbeitnehmer 
getätigt werden. Seminarbesuche lohnen sich daher!

Es gibt auch eine Begünstigung für rein innerbetriebliche 
Aus- und Fortbildungseinrichtungen (Freibetrag in Höhe von 
20%, keine Prämie). Der Gesetzgeber versteht darunter Ein-
richtungen, die mit einem Teilbetrieb vergleichbar sind und 
die Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Dritten gegenüber 
nicht anbieten, sondern vielmehr nur die eigenen Arbeitneh-
mer schulen. Der Makel ist allerdings, dass der Freibetrag 
nur bis zur Höhe von 2.000,– der begünstigten Aufwendun-
gen je Kalendertag geltend gemacht werden kann.

•  Investitionen in Anlagegüter

Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Nettoanschaf-
fungskosten über 400,– können nur im Wege der Abschrei-
bung (kurz: AfA) verteilt auf mehrere Jahre gewinnmindernd 
abgesetzt werden. Anschaffungen in den letzten 6 Monaten 
vor dem Bilanzstichtag wirken lediglich über die sog „Halb-
jahres-Abschreibung“. Voraussetzung dafür ist allerdings, 
dass die Nutzung (Inbetriebnahme) im zu Ende gehenden 
Wirtschaftsjahr mindestens einen Tag beträgt.

Nettoanschaffungskosten bis zu 400,– hingegen können als 
sofortiger Aufwand noch heuer zur Gänze gewinnmindernd 
geltend gemacht werden (vielleicht benötigen Sie noch einen 
Drucker oder einen neuen Bildschirm?). Größere Anschaf-
fungen vor Jahresende bringen immerhin noch die sog 
„Halbjahres-Abschreibung“.

Übrigens: Auch das Reparieren von vorhandenen Wirt-
schaftsgütern bringt sofortige Betriebsausgaben!

•  Gewinnrealisierung bei Lieferungen und  
  Dienstleistungen

Durch Verschieben der tatsächlichen Ausführung einer Wa-
renlieferung oder Dienstleistung in das nächste Jahr wird die 
Gewinnrealisierung verschoben. Denn: Halbfertige Erzeug-
nisse und Arbeiten werden nicht zum Verkaufspreis bewer-
tet!

•  Abzugsfähige Spenden 

Grundsätzlich können Spenden nicht als Betriebsausgaben 
geltend gemacht werden, Ausnahmen gibt es für folgende 
Spenden:

a) Spenden „der alten Art“

So können etwa Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen 
zur Durchführung von Forschungsaufgaben oder der Er-
wachsenenbildung dienenden wissenschaftlichen oder künst-
lerischen Lehraufgaben bis zu 10% des laufenden Gewinnes 
(vor Berücksichtigung eines Gewinnfreibetrages) abgesetzt 
werden. Allerdings ist der Kreis solcher „betriebsausgaben-
vermittelnder“ Empfänger begrenzt. Dazu gehören zum Bei-
spiel Universitätsinstitute oder gemeinnützige Vereine, wobei 
Letztere in einem von der Finanzverwaltung jährlich aktuali-
sierten Verzeichnis begünstigter Spendenempfänger (siehe 
BMF-Homepage) aufscheinen müssen. Seit kurzem gehören 
dazu auch private „Museen von gesamtösterreichischer Be-
deutung“ und Dachverbände, deren ausschließlich gemein-
nütziger Zweck die Förderung des Behindertensportes ist. 
Absetzbar sind außerdem Spenden (Geld- und Sachspenden) 

Checkliste & Steuerspartipps zum 
Jahresende 2013
Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind, sondern auch der unerfreuliche 32. Dezember. An 

diesem Tag ist bekanntermaßen einiges zu spät. Die nachstehende Übersicht zu steuerlichen Themen 

des Jahreswechsels erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist in Anbetracht der Vielfalt 

des Steuer- und Sozialversicherungsrechtes auch gar nicht möglich.

Fortsetzung umseitig
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Neuerlich geändert

Forschungsprämien-Verordnung 
entschärft
Im Rahmen einer neuerlichen Novellierung der Forschungsprämien-Verordnung gibt es nun rückwirkend 
Entwarnung: Die sehr einschränkende „marktkonforme Forschung“ wurde durch eine „produktionsinteg-
rierte Forschung“ ersetzt – und zwar rückwirkend.

In der letzten Ausgabe haben wir 
von den Änderungen im Bereich 
der Forschungsprämie berichtet, 
die seit Jahresbeginn eingeführt 
wurden. Unverändert bleiben die 
Regelungen, wonach nur steuerlich 
abzugsfähige Betriebsausgaben in die 
Bemessungsgrundlage zur Berechnung 
der Forschungsprämie berücksichtigt 
werden dürfen. So sind nun also auch 
die steuerlichen Angemessenheitsgren-
zen (zB die Luxustangente bei Pkw/
Kombi) bzw steuerliche Abzugsverbote 
für die Prämie relevant.

Unverändert bleibt auch das jüngst 
eingeführte Wahlrecht betreffend 
unmittelbare Investitionen in Anlage-
vermögen erhalten. Danach können 
entweder die gesamten Investitionskos-
ten im Jahr der Anschaffung oder die 
jahresanteiligen Kosten (in Form der 
Abschreibungsbeträge) in die Berech-
nungsbasis einkalkuliert werden. In 
beiden Varianten bleibt auch die Pflicht 
zur Berichtigung, wenn innerhalb des 

Nachhaltigkeitszeitraumes eine Ände-
rung in der Forschungsintensität dieser 
Investitionen eintritt.

Zum Jahresanfang wurde noch der 
neue Begriff der „marktnahen For-
schung“ eingeführt – dazu gab es von 
Anfang an massive Bedenken. Eine 
solche Marktnähe liegt vor, wenn For-
schungsprodukte (Prototypen) ohne 
vorherige Eigennutzung kommerziell 
verwertet (also verkauft) werden. Hier 
soll es zu einer Aufteilung der Auf-
wendungen kommen. Ein schwieriges 
Unterfangen!

Kurzerhand wurde die Verordnung 
in diesem Punkt nochmals geändert: 
Nun ersetzt der neue Begriff der „pro-
duktionsintegrierten Forschung und 
experimentellen Entwicklung“ das 
Schreckensgespenst der marktnahen 
Forschung. Die letztgültige Regelung 
kann wie folgt zusammengefasst wer-
den:

•	 Liegt das vorrangige Ziel nach-

weislich darin, dass neue 
Forschungsergebnisse gewonnen 
werden sollen, dann können die 
gesamten Produktionsaufwendun-
gen für die Prämie herangezogen 
werden, und zwar auch dann, 
wenn diese Produkte zu kommer-
ziellen Zwecken eingesetzt (sprich: 
verkauft) werden können.

•	 Wenn aber vorrangiges Ziel eine 
marktgängige Produktion von 
Waren ist und im Rahmen der 
Produktion nebenbei/zufällig auch 
neue Erkenntnisse für die For-
schung gewonnen werden können, 
so sind nur jene Kostenkomponen-
ten prämienfähig, die durch den 
experimentellen Charakter ange-
fallen sind.

•	 Außerdem wird klargestellt, dass 
der Bau bzw Betrieb von Pilotanla-
gen und auch von Prototypen von 
diesen einschränkenden Bestim-
mungen nicht erfasst sind.

Neue Betrugsmasche

Hat Ihre digitale Unterschrift ein 
Ablaufdatum?
Die Welt wird immer digitaler, das bemerkt man 
im Geschäftsleben und auch im Privatleben. Ohne 
digitale Unterschrift in Form der ID-Austria sind 
digitale Amtswege nicht mehr oder nur unter erschwerten Umständen möglich. Vorsicht ist auch in diesem 
Bereich vor Betrügern geboten!

Da in Österreich derzeit rund 300.000 
Zertifikate der ID Austria auslaufen, 
nutzen Kriminelle laut Mitteilung des 
Bundeskriminalamtes diese Situation 
gezielt aus. Opfer erhalten eine täu-
schend echte SMS (sog Smishing), die 
behauptet, ein ID-Austria-Zertifikat 
liefe in Kürze ab. Die Nachricht enthält 
einen Link zu einer gefälschten Websi-
te, die der offiziellen Login-Seite ähnelt. 
Auf der Fake-Seite werden Usernamen, 
Passwörter sowie Bank- oder Kredit-

kartendaten abgefragt, um diese für 
Diebstahl oder Identitätsbetrug zu 
missbrauchen.

Bitte beachten Sie:

•	 Österreichische Behörden versen-
den niemals SMS oder E-Mails mit 
Links zur Eingabe von Zugangs-
daten oder Bankinformationen.

•	 Prüfen und verlängern Sie Ihr 
Zertifikat ausschließlich über das 
offizielle Portal id-austria.gv.at 

oder die App „Digitales Amt“.

•	 Misstrauen Sie Nachrichten mit 
Zeitdruck oder Drohungen über 
eine Kontosperrung.

Sie können selbst leicht nachlesen, 
wann Ihr persönliches Zertifikat ab-
läuft. Dazu müssen Sie lediglich auf 
Ihrem Endgerät mit ein paar Klicks auf 
Ihre Konto-Daten schauen. Dort finden 
Sie die Zeile: „Zertifikat gültig bis“ 
und das konkrete Datum.
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Aus dem Ministerium

BMF-Ansichten zu Einkommensteuer-
Themen
Das Finanzministerium aktualisiert regelmäßig die sog Einkommensteuer-Richtlinien. In diesen umfang-
reichen Richtlinien legt das Ministerium die eigene Anschauung zu den Gesetzesbestimmungen dar. 
Im Rahmen der jährlichen Aktualisierung sind vor allem die neuen Gesetzesstellen sowie Judikate und 
deren Interpretation sehr interessant. Hier finden Sie eine Auswahl an neuen Aussagen.

Fruchtgenussverträge & Substanzabgeltungen

Wird ein Wirtschaftsgut (zB Mietshaus) unter Vorbehalt des 
Fruchtgenusses übertragen, dann sind die laufenden Einkünf-
te grundsätzlich unverändert dem bisherigen Eigentümer und 
nunmehrigen Fruchtgenussberechtigten zuzurechnen. Im Re-
gelfall kann dieser Fruchtgenussberechtigte keine AfA mehr 
für das Wirtschaftsgut geltend machen.

Leistet nun der Fruchtgenussberechtigte dem Fruchtge-
nussbesteller eine Zahlung für Substanzabgeltung in Höhe 
der bisher geltend gemachten AfA, ist diese Zahlung bei 
ihm abzugsfähig, während der Fruchtgenussbesteller eine 
Einnahme in dieser Höhe erzielt, der die AfA als Ausga-
be gegenübersteht. Die Geltendmachung der AfA beim 
Fruchtgenussbesteller ist allerdings nur möglich, wenn 
eine ausreichend publizitätswirksam dokumentierte und 
fremdübliche vertragliche Vereinbarung zur Zahlung der 
Substanzabgeltung abgeschlossen wurde (beispielsweise 
durch Errichtung eines Notariatsaktes) und die Zahlungen 
tatsächlich erfolgen.

Für Fruchtgenusseinräumungen nach dem 31.12.2025 
gilt: Fremdüblich ist eine solche Vereinbarung nur mehr 
dann, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Fruchtgenusseinräumung getroffen wird. Eine nachträgliche 
Vereinbarung ist nicht mehr fremdüblich.

Unterscheidung bei Umweltförderungen

Zur Reduktion von Treibhausgasemissionen werden im 
Rahmen des Umweltförderungsgesetzes (kurz: UFG) Inves-
titions- und Transformationszuschüsse gewährt. Für deren 
steuerliche Behandlung gilt:

•	 Der Investitionszuschuss unterstützt Investitio-
nen in technische Anlagen zur Vermeidung oder 
Verringerung von Umweltbelastungen durch Treibhaus-
gasemissionen. Auf diese Investitionszuschüsse ist eine 
spezielle Steuerbefreiung anwendbar. Allerdings sind die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der geförderten 
Wirtschaftsgüter um die Subvention zu kürzen, das ver-
ringert die laufende AfA.

•	 Der Transformationszuschuss unterstützt den Ausgleich 
der Kostendifferenz zwischen bestehenden fossilen und 
neuen erneuerbaren Energieträgern iZm einer Inves-
tition in eine klimafreundliche Technologie. Derartige 
Zuschüsse sind steuerpflichtig. Die abgegoltenen Auf-
wendungen sind als Betriebsausgaben abzugsfähig

Privaten Strom in Betriebs-Kfz laden

Beim Thema Stromladen in ein Elektro-Kfz wird deutlich, 
wie viele unterschiedliche Konstellationen möglich sind und 

jeweils andere steuerliche Folgen nach sich ziehen:

•	 Wird ein betrieblich verwendetes E-Fahrzeug mit privat 
erzeugtem Strom beladen, liegt dem Grunde nach eine 
Nutzungseinlage vor. Der Aufwand für den Strom ist 
daher als Betriebsausgabe anzusetzen. 

•	 Wird für ein E-Fahrzeug im Privatvermögen, das be-
trieblich verwendet wird, Kilometergeld angesetzt, ist 
damit auch der Aufwand für den Strom abgegolten, …

•	 werden hingegen Betriebsausgaben in tatsächlicher 
Höhe angesetzt, ist Voraussetzung für die Berücksichti-
gung als Betriebsausgabe, dass Ladezeitpunkt, Ladeort 
und Lademenge durch das Kraftfahrzeug selbst oder 
durch eigene Apps bzw Aufzeichnungen des Herstel-
lers (charging history) nachweisbar sind und über die 
betriebliche Nutzung entsprechende Aufzeichnungen 
geführt werden (Stichwort Fahrtenbuch). 

•	 Die Betriebsausgaben sind in Höhe des nachgewiesenen 
tagesaktuellen Strompreises oder in Anlehnung an eine 
spezielle Regelung in der Sachbezugswerteverordnung 
durch Anwendung der durchschnittlichen Stromkosten, 
die für das jeweilige Jahr in der Findok veröffentlicht 
werden, zu berücksichtigen. 

•	 Der für einen Kostenersatz maßgebliche Strompreis ge-
mäß der Sachbezugswerteverordnung beträgt für das 
Kalenderjahr 2026 gemäß dem BMF-Erlass 32,806 
Cent/kWh.

Gewerblicher Grundstückshandel

Gewerblicher Grundstückshandel liegt vor, wenn er plan-
mäßig auf die Wiederveräußerung der angeschafften 
Grundstücke gerichtet ist, bzw wenn die Anschaffung zum 
Zwecke der Weiterveräußerung in gleichem Zustand oder 
nach weiterer Be- oder Verarbeitung erfolgt. Die für den 
Grundstücks- bzw Wohnungshandel typische planmäßige 
wiederholte Anschaffung von Objekten und deren Umsatz 
oder der auf die Ausnützung der Marktverhältnisse geziel-
te Erwerb von Baugrund, seine Parzellierung, die Errichtung 
von Wohnungen und deren Veräußerung heben die entspre-
chenden Geschäfte aus der der Privatsphäre zuzuweisenden 
Betätigung oder aus dem Bereich der betrieblichen Hilfs-
geschäfte heraus und machen sie zu einem gewerblichen 
Grundstückshandel. 

Ein gewerblicher Grundstückshandel kann auch dann 
vorliegen, wenn erst auf Grund eines später gefassten Wil-
lensentschlusses der planmäßige Abverkauf der Immobilien 
umgesetzt wird; es kommt sohin nicht zwingend auf die ur-
sprüngliche Absicht des Steuerpflichtigen im Zeitpunkt des 
Erwerbes der Liegenschaften an.
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Umsatzsteuer

Übersicht zu Meldepflichten
In Bereich der Umsatzsteuer gibt es verschiedene Melde- und Zahlungspflichten. Hier finden Sie eine 
Tabelle zur besseren Übersicht.

Im Umsatzsteuerrecht gibt es einige wichtige Schwellenwerte. So entfällt für Unternehmer mit maximal 55.000 € Umsätzen 
im vorangegangenen Kalenderjahr die Verpflichtung zur Einreichung einer UVA (USt-Voranmeldung), wenn die USt-Zahllast 
zur Gänze spätestens am Fälligkeitstag entrichtet wird oder wenn sich für einen Voranmeldezeitraum keine Vorauszahlung 
ergibt. Sollte ein Unternehmer vom Finanzamt zur Einreichung aufgefordert werden, dann muss dieser Anforderung auch 
nachgekommen werden.

Eine weitere wichtige Grenze stellt ein Jahresumsatz von 100.000 € dar, weil dann ein Kalendervierteljahr anstatt einem Ka-
lendermonat zum Meldezeitraum wird. Wahlweise kann man bei monatlichen Meldungen bleiben.

Natürlich ist alles nicht so einfach, wie hier dargestellt: Zahlreiche Ausnahmen und branchenbezogene Sonderregeln er-
schweren die Verständlichkeit für den steuerlichen Laien.

Übersicht Erklärungs-, Zahlungs- und Meldepflichten

Umsatz UVA Abgabe 
(Umsätze des 

Vorjahres)

Jahreserklärung 
(Umsätze des lau-

fenden Jahres)

Zahlung ZM (**)

0 € - 55.000 € *** 
(Kleinunternehmer)

Nein Nein (*) Nein (*) Quartal

0 € - 55.000 € *** 
(Verzicht auf Kleinunter-

nehmerbefreiung)

Nein Ja Quartal Quartal

55.000 € - 100.000 € Quartal Ja Quartal Quartal

über 100.000 € Monat Ja Monat Monat

* Ein Kleinunternehmer ist zur Zahlung der Umsatzsteuer und Abgabe einer Jahreserklärung verpflichtet, wenn eine Steuer-
schuld auf ihn übergeht, er die Erwerbsschwelle überschreitet oder auf sie verzichtet, bei Steuerschuld kraft Rechnungslegung 
und bei Anwendung der Differenzbesteuerung.

** Eine Zusammenfassende Meldung ist nur erforderlich, wenn ein meldepflichtiger Umsatz erbracht wurde; Meldezeitraum 
für einen meldepflichtigen Kleinunternehmer ist das Quartal; Leermeldungen sind nicht einzureichen.

*** Bis 31.12.2024: 35.000 Euro; bis 31.12.2019: 30.000 Euro.


